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1. Arbeitszimmer für Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 

 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gilt bei Ehegatten hinsichtlich der Nutzung 

des Arbeitszimmers nur durch einen der beiden Beteiligten folgender Grundsatz: nutzt ein Steuerpflich-

tiger ein Arbeitszimmer, das sich in einer Wohnung befindet, die von mehreren Personen angemietet 

wurde, kann der Steuerpflichtige grundsätzlich die anteiligen, auf das Arbeitszimmer entfallenden Kos-

ten dennoch in voller Höhe ansetzen (sofern er die anteiligen Aufwendungen mindestens auch selbst in 

der Höhe getragen hat).  

 

Nach diesem Grundsatz hat das Finanzgericht (FG) ein Urteil gefällt. Ein Steuerpflichtiger lebte zu-

sammen mit seiner Partnerin in einem Einfamilienhaus. Beide hatten in diesem ein eigenes Arbeits-

zimmer. Beim Kläger handelte es sich bei dem Arbeitszimmer um den Mittelpunkt der beruflichen Tä-

tigkeit. Bei der Einkommensteuerveranlagung machte der Steuerpflichtige sämtliche Kosten geltend, 

die mit dem Arbeitszimmer in Zusammenhang standen. Das Finanzamt erkannte diese nur hälftig an, da 

die Aufwendungen beiden Bewohnern des Hauses entstanden seien. 

 

Da sich der Steuerpflichtige in der Höhe der angegebenen Werbungskosten an den Kosten des gemein-

samen Hausstandes beteiligt hat, sind diese laut FG auch steuerlich zu berücksichtigen. Das Gericht hat 

die Revision zugelassen, da bislang keine höchstrichterliche Entscheidung über die Höhe des Wer-

bungskostenabzugs bei einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft vorliegt. 

 

 

2. Widerruf der Option zur Umsatzsteuerpflicht 
 

Das Umsatzsteuergesetz ordnet ausgeführte steuerbare Umsätze in steuerpflichtig oder steuerfrei ein. In 

der Regel kann diese Einordnung nicht umgangen werden. Trotzdem gibt es vom Gesetzgeber vorgese-

hene Umsätze, die normalerweise steuerfrei sind, aber unter bestimmten Voraussetzungen der Steuer-

pflicht zugeordnet werden können. Dazu gehören unter anderem Grundstücksveräußerungen, die mit 

der Umsatzsteueroption steuerpflichtig sind.  

 

Ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hat dazu geführt, dass ein Widerruf des Verzichts auf die Steu-

erbefreiung möglich ist. Eine Steuerpflichtige veräußerte ihr Grundstück und verzichtete dabei auf die 

Anwendung der Option. Als die Käuferin einige Zeit später einen Teil des erworbenen Grundstücks 

weiterverkaufen wollte, machte sie vorher in Absprache mit der Veräußerin die Steuerbefreiung rück-

gängig und optierte stattdessen. Als das Finanzamt davon Kenntnis erlangte, erkannte es den Widerruf 

nicht an. Ein nachträglicher Widerruf des Verzichts zur Option sei nicht möglich. 

 

Letztendlich entschied der BFH jedoch, dass ein solcher Widerruf unter Umständen doch möglich sein 

kann. Grundsätzlich wird die Anwendung der Option bzw. der Verzicht bei Grundstücksverkäufen in 

dem maßgeblichen Kaufvertrag oder einem zusätzlichen notariellen Vertrag festgehalten. Der Widerruf 

des Verzichts auf die Steuerbefreiung kann allerdings außerhalb dieser notariellen Urkunde erfolgen. Er 

ist möglich, solange die Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungserbringung noch anfechtbar oder 

noch nach § 164 AO änderbar ist. 

 

 



3. Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugswerte und  

Künstlersozialabgabe für 2023 
 

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht sowie 

für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für 

das Jahr 2023 gelten folgende Rechengrößen: 
 

 Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr mehr als 

66.600 € bzw. im Monat mehr als 5.550 € verdienen. 
 

 Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 59.850 € bzw. 

von monatlich höchstens 4.987,50 € berechnet. 
 

 Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 87.600 € in den 

alten Bundesländern (aBL) bzw. 85.200 € in den neuen Bundesländern (nBL) im Jahr. Die Renten- 

und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 7.300 € (aBL) bzw. 7.100 € (nBL) 

monatlich berechnet. 
 

 Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 3.395 € (aBL) bzw. 3.290 € (nBL) monatlich, 

also 40.740 € (aBL) bzw. 39.480 € (nBL) jährlich festgelegt. 
 

 Die Geringfügigkeitsgrenze liegt seit dem 1.10.2022 bei 520 € monatlich. 
 

Der allgemeine Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individuel-

lem Zusatzbeitrag je nach Krankenkasse). Auch der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt bei 18,6 %, 

der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung liegt bei 2,6 %. Der Beitragssatz für die Pflegeversi-

cherung beträgt weiterhin 3,05 %. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung für Kinderlose, die das 23. 

Lebensjahr bereits vollendet haben, beträgt weiterhin 3,4 %. Der Beitragszuschlag für Kinderlose, den 

der Arbeitnehmer weiterhin allein trägt, bleibt bei 0,35 % bestehen. Kinderlose Versicherte tragen seit 

2022 (1,525 % + 0,35 % =) 1,875 %, die Arbeitgeber weiterhin 1,525 %.  
 

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind – wie auch der Zusatzbei-

trag, wenn die Krankenversicherungen einen solchen erheben – seit dem 1.1.2019 wieder je zur Hälfte 

von Arbeitgebern und Beschäftigten zu tragen (Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen: Hier 

trägt der Arbeitnehmer 2,025 % und der Arbeitgeber 1,025 % des Beitrags zur Pflegeversicherung).  
 

 Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2023 von 270 € auf 288 € monatlich. 

Demnach sind für vergünstigte oder unentgeltliche Mahlzeiten 2 € für ein Frühstück und 3,80 € für 

ein Mittag- oder Abendessen pro Kalendertag anzusetzen. Der Wert für die Unterkunft erhöht sich 

von 241 € auf 265 €. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. Beson-

derheiten gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende 

und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 
 

 Künstlersozialabgabe: Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Nachdem für 2022 

keine Anpassung erfolgte, erhöht sich der Beitrag für 2023 nun auf 5 %. 
 

 



4. Anrechnung von Einkünften bei Unterhaltsaufwendungen 
 

Wenn ein Steuerpflichtiger Unterhaltszahlungen an eine ihm gegenüber unterhaltsverpflichtete Person 

zahlt, können diese Zahlungen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag (2022 = 10.347 €) steuermin-

dernd geltend gemacht werden. Zu dem Höchstbetrag können noch übernommene Beiträge zur gesetzli-

chen Kranken- und Pflegeversicherung gerechnet werden, soweit diese nicht bereits beim Empfänger 

als Sonderausgaben berücksichtigt wurden. Grundvoraussetzung für den Ansatz der Unterhaltsleistun-

gen ist aber, dass weder der Steuerpflichtige noch eine andere Person Anspruch auf Kindergeld oder 

den Kinderfreibetrag für den Unterhaltsempfänger hat und dieser zudem kein oder nur geringes Vermö-

gen besitzt.   

 

In Anlehnung an diese Thematik wurde durch den Bundesfinanzhof ein Urteil erlassen, das sich mit den 

anrechenbaren Einkünften und Bezügen des Unterhaltsempfängers beschäftigt. Bei der Einkommen-

steuerveranlagung eines Ehepaares, welches Unterhalt an ihre studierende Tochter zahlt, hatte das zu-

ständige Finanzamt die Einkünfte der Tochter berechnet. Diese erzielte einen Verlust aus nichtselbst-

ständiger Tätigkeit und erhielt dazu noch BAföG. Das Finanzamt kürzte die Unterhaltsleistungen der 

Eltern um den BAföG-Betrag. 

 

Bei den anrechenbaren Einkünften, die den Unterhaltsleistungen entgegen gerechnet werden dürfen, 

handelt es sich um die nach einkommensteuerrechtlichen Vorschriften zu ermittelnden Einkünfte. 

Grundsätzlich dürften mehrere Einkunftsarten für die Einkünfteermittlung miteinander verrechnet wer-

den, Ausbildungszuschüsse werden dagegen voll auf die Unterhaltsleistungen angerechnet und dürfen 

nicht mit den Einkünften saldiert werden. Die Ausbildungshilfe ist als selbstständiger Minderungspos-

ten neben den anderen Einkünften und Bezügen des Unterhaltsempfängers anzusehen. 
 

 

5. Unternehmereigenschaft beim Internethandel (hier: ebay) 

 
Nach den Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes ist ein Steuerpflichtiger Unternehmer, wenn er eine ge-

werbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige 

Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinne zu erzielen, fehlt.  

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) veröffentlichte ein Urteil in dem er beurteilte, ob bei einer Steuerpflichti-

gen mit Internethandel die Unternehmereigenschaft vorliegt oder ob es sich um Liebhaberei handelt. 

Die Steuerpflichtige kaufte Gegenstände aus Haushaltsauflösungen an und versteigerte diese anschlie-

ßend über ebay. Steuererklärungen mit Angaben zu den Internetverkäufen reichte sie nicht ein. Das 

Finanzamt beurteilte die Geschäfte als unternehmerische Handlungen und erließ für mehrere Jahre ent-

sprechende Schätzungsbescheide. 

 

Auch der BFH ordnete die Internetverkäufe als unternehmerische Tätigkeit ein. Bei jährlich mehreren 

hundert Auktionen über einen Zeitraum von mehreren Jahren kann nicht mehr davon ausgegangen wer-

den, dass die Veräußerin den Handel als Hobby betreibt. Die Tätigkeit wird unter Berücksichtigung der 

allgemeinen Verkehrsanschauung nachhaltig betrieben. Unerheblich ist dabei, ob die Verkäuferin einen 

privaten oder gewerblichen Zugang zu dem Portal besitzt. Der BFH merkte in dem Zusammenhang 

auch noch an, dass die Gegenleistung in Entgelt und Steuerbetrag aufzuteilen ist und ein Verstoß gegen 

die gesetzlich vorgegebene Aufzeichnungspflicht nicht automatisch zur Versagung der Differenzbe-

steuerung führt. 

 

 



6. Aufbewahrungsfristen 
 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 

das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufge-

stellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 

entstanden ist. Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2022 vernich-

tet werden:  

 

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: 

Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) – d. h. 

Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.2013, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2013 aufgestellt sind 

sowie Belege mit Buchfunktion. 

 

Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: 

Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten Handels- und Geschäftsbrie-

fen, sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2017 entstanden sind. 

 

*Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren 

anhängig sind. 

 

Bitte beachten Sie! Auch Privatpersonen sind verpflichtet, Rechnungen und Belege über steuerpflich-

tige Leistungen 2 Jahre lang aufzubewahren. Das gilt für Steuerpflichtige, die handwerkliche Arbeiten 

im Haus und am Grundstück – wie z. B. bauliche und planerische Leistungen sowie Reinigungs-, In-

standhaltungs- oder Gartenarbeiten – beauftragt haben. Steuerpflichtige, bei denen die positiven Über-

schusseinkünfte mehr als 500.000 € betragen, müssen die Aufzeichnungen und Unterlagen über die den 

Überschusseinkünften zugrunde liegenden Einnahmen und Werbungskosten 6 Jahre aufbewahren. 

 

 

7. Kohlendioxid-Kostenaufteilungs-Gesetz ab 1.1.2023 in Kraft 
 

Der Bundesrat billigte am 25.11.2022 einen Bundestagsbeschluss zur Aufteilung der Kosten zwischen 

Vermieter- und Mieterseite nach einem Stufenmodell. Das Kohlendioxid-Kostenaufteilungs-Gesetz gilt 

damit ab dem 1.1.2023.  

 

Künftig werden die Kostenanteile entsprechend dem Kohlendioxidausstoß des Gebäudes pro Quadrat-

meter Wohnfläche und Jahr berechnet und orientieren sich damit an der energetischen Qualität des 

Gebäudes. Je schlechter diese ist, desto höher ist der Anteil der Vermieterseite. 

 

 

8. Klausel zu einem Jahresentgelt in der Ansparphase von Bausparverträgen 
 

Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil v. 15.11.2022 entschieden, dass die in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einer Bausparkasse enthaltene Klausel, mit der die Bausparkasse von den Bau-

sparern in der Ansparphase der Bausparverträge ein sogenanntes Jahresentgelt erhebt, unwirksam ist. 

 

Sie ist unwirksam, weil die Erhebung des Jahresentgelts in der Ansparphase eines Bausparvertrags mit 

wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung unvereinbar ist und die Bausparer entgegen 

den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Denn mit dem Jahresentgelt werden 

Kosten für Verwaltungstätigkeiten auf die Bausparer abgewälzt, welche die Bausparkasse aufgrund 

einer eigenen gesetzlichen Verpflichtung zu erbringen hat. 

 



Die von der Bausparkasse in der Ansparphase geschuldete Hauptleistung besteht einerseits in der Zah-

lung der Zinsen auf das Bausparguthaben sowie andererseits darin, dem Bausparer nach der Leistung 

der Bauspareinlagen einen Anspruch auf Gewährung eines niedrig verzinslichen Bauspardarlehens aus 

der Zuteilungsmasse zu verschaffen.  

 

Mit dem Jahresentgelt werden demgegenüber Verwaltungstätigkeiten der Bausparkasse in der Anspar-

phase bepreist, die sich mit der bauspartechnischen Verwaltung, Kollektivsteuerung und Führung einer 

Zuteilungsmasse umschreiben lassen. Hierbei handelt es sich lediglich um notwendige Vorleistungen, 

nicht aber um eine von der ihr in der Ansparphase geschuldete Hauptleistung. 

 

 

9. Zugangszeitpunkt einer E-Mail im Geschäftsverkehr 
 

Zum Teil wird angenommen, dass eine E-Mail dem Empfänger unmittelbar in dem Zeitpunkt zugeht, in 

dem sie abrufbereit in seinem elektronischen Postfach eingegangen ist. Eine Ausnahme soll für den Fall 

gelten, dass die E-Mail zur Unzeit oder außerhalb der üblichen Geschäftszeiten eingeht. In diesem Fall 

liegt der Zugang der Erklärung am Folgetag. 

 

Nach anderer Ansicht geht eine E-Mail dem Empfänger, wenn ein Abruf im geschäftlichen Verkehr 

erwartet werden kann, an dem Tag zu, an dem sie abrufbereit im Postfach liegt. Maßgeblich ist danach, 

wann der Absender mit einer Kenntnisnahme der E-Mail nach dem üblichen Geschäftsablauf rechnen 

kann. Insoweit wird angenommen, dass ein Abruf der E-Mails spätestens bis zum Ende der Geschäfts-

zeit zu erwarten ist. 

 

Der Bundesgerichtshof hat nun in seinem Urteil v. 6.10.2022 klargestellt, wann eine E-Mail im ge-

schäftlichen Verkehr als zugegangen gilt: „Wird eine E-Mail im unternehmerischen Geschäftsverkehr 

innerhalb der üblichen Geschäftszeiten auf dem Mailserver des Empfängers abrufbereit zur Verfügung 

gestellt, ist sie dem Empfänger grundsätzlich in diesem Zeitpunkt zugegangen. Dass die E-Mail tatsäch-

lich abgerufen und zur Kenntnis genommen wird, ist für den Zugang nicht erforderlich.“ 

 

 

10. Berücksichtigung von Urlaubstagen bei der Berechnung von  

Mehrabeitszuschlägen 
 

Auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Bundesarbeitsgerichts hatte der Europäische Gerichtshof am 

13.1.2022 entschieden, dass das Unionsrecht einer tariflichen Regelung entgegensteht, nach der für die 

Berechnung, ob und für wie viele Stunden einem Arbeitnehmer Mehrarbeitszuschläge zustehen, nur die 

tatsächlich gearbeiteten Stunden berücksichtigt werden, nicht aber die Stunden, in denen der Arbeit-

nehmer seinen bezahlten Jahresurlaub in Anspruch nimmt. 

 

Vor diesem Hintergrund entschieden die Richter, dass für das Erreichen des Schwellenwertes von 

Mehrarbeitszuschlägen nicht nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, sondern auch genommene 

Urlaubsstunden berücksichtigt werden müssen. 

 

 

11. Betriebsbedingte Kündigungen 
 

Dringende betriebliche Erfordernisse, die eine Kündigung bedingen, können sich daraus ergeben, dass 

der Arbeitgeber sich zu einer organisatorischen Maßnahme entschließt, deren Umsetzung das Bedürfnis 

für die Weiterbeschäftigung eines oder mehrerer Arbeitnehmer entfallen lässt. Eine solche unternehme-

rische Entscheidung ist gerichtlich nicht auf ihre sachliche Rechtfertigung oder ihre Zweckmäßigkeit 

hin zu überprüfen, sondern nur darauf, ob sie offenbar unsachlich, unvernünftig oder willkürlich ist. 

Nachzuprüfen ist, ob die fragliche Entscheidung tatsächlich umgesetzt wurde und dadurch das Beschäf-

tigungsbedürfnis für einzelne Arbeitnehmer entfallen ist. 

 



 

12. Fremdgeschäftsführer durch unzulässige Beschränkung nicht  

automatisch Arbeitnehmer 
 

Die Regelung in einem Geschäftsführerdienstvertrag zu einer unechten Gesamtvertretung dahingehend, 

dass der alleinige Geschäftsführer einer GmbH lediglich gesamtvertretungsberechtigt zusammen mit 

einem Prokuristen ist, stellt gesellschaftsrechtlich eine unzulässige Beschränkung der organschaftlichen 

Vertretungsmacht dar. 

 

Wenngleich damit zugleich eine atypische Regelung eines Geschäftsführeranstellungsvertrages vor-

liegt, macht dies den Fremdgeschäftsführer nicht per se zum Arbeitnehmer.  

 

Eine Weisungsgebundenheit des GmbH-Geschäftsführers, die so stark ist, dass sie auf einen Status als 

Arbeitnehmer schließen lässt, kommt allenfalls in extremen Ausnahmefällen in Betracht. Dies würde 

voraussetzen, dass die Gesellschaft eine – über ihr gesellschaftliches Weisungsrecht hinausgehende – 

Weisungsbefugnis auch bezüglich der Umstände hat, unter denen der Geschäftsführer seine Leistung zu 

erbringen hat, und die konkreten Modalitäten der Leistungserbringung durch arbeitsbegleitende und 

verfahrensorientierte Weisungen bestimmen kann. 

 

 

13. Anspruch auf Mitbenutzung der Ehewohnung 
 

Ein Anspruch auf Mitbenutzung und Mitbesitz der Ehewohnung folgt aus der im Bürgerlichen Gesetz-

buch geregelten Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemeinschaft. Leben die Ehegatten gemeinsam in 

einer Ehewohnung, so steht ihnen der Mitbesitz an der Ehewohnung und an den Haushaltsgegenständen 

unabhängig davon zu, ob sie die Wohnung gemeinsam gemietet haben oder nur ein Ehegatte Partei des 

Mietvertrages ist. Dieser Anspruch besteht während der intakten Ehe. Das bloße Verlassen der Ehe-

wohnung führt nicht zum Erlöschen des Mitbesitzes, denn eine vorübergehende Abwesenheit berührt 

diesen nicht. 

 

Das Recht auf Mitbesitz entfällt dann, wenn die Ehegatten anlässlich ihrer Trennung eine abweichende 

Vereinbarung über die künftige Nutzung der Ehewohnung getroffen haben oder ein Ehegatte aus der 

Ehewohnung mit dem Willen ausgezogen ist, die eheliche Lebensgemeinschaft nicht wiederherstellen 

zu wollen. Hält sich beispielsweise eine Ehefrau vorübergehend in einem Frauenhaus oder bei ihrer 

Familie im Ausland auf, gibt sie damit nicht den Mitbesitz an der vom Ehemann allein angemieteten 

Wohnung auf. 

 

 

14. Kein Verlust des Erbrechts durch Eingehung einer neuen Partnerschaft 
 

Bei der Errichtung eines Testaments wird häufig das Eintreten von Demenz und Pflegebedürftigkeit 

nicht bedacht. So hatte in einem vom Oberlandesgericht Oldenburg am 26.9.2022 entschiedenen Fall 

der Erblasser im Jahr 2005 testamentarisch seinen Lebenspartner und seine Tochter als Erben einge-

setzt. 2016 kam der Erblasser wegen weit fortgeschrittener Demenz in ein Pflegeheim und sein Lebens-

partner heiratete 2020 einen neuen Partner. Ein halbes Jahr später verstarb der Erblasser und der ehe-

malige Lebenspartner beantragte einen Erbschein. Die Tochter des Erblassers widersprach und focht 

das Testament an. Sie meinte, hätte der Erblasser gewusst, dass sein Lebenspartner sich noch zu seinen 

Lebzeiten einem neuen Mann zuwendet und diesen heiratet, hätte er das Testament geändert und ihn 

nicht mehr zum Erben bestimmt. 

 



Die Tochter hatte vor Gericht keinen Erfolg. Zwar war der Erblasser bei Abfassung des Testaments von 

einer Fortdauer der Lebensgemeinschaft ausgegangen. Nach der Rechtsprechung ist ein solches Testa-

ment auch grundsätzlich unwirksam, wenn die zugrundeliegende Lebensgemeinschaft nicht mehr be-

steht. Eine Ausnahme gilt aber, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser das Testament auch für diesen 

Fall so gewollt hätte (sog. „hypothetischer Wille“). Eine solche Ausnahme lag hier vor: Denn der o. g. 

Fall, in dem eine Demenz die Fortführung einer Lebensgemeinschaft faktisch unmöglich machte, ist 

anders zu beurteilen als der Fall, in dem sich die Partner auseinanderleben oder einer der beiden sich 

aus der Beziehung heraus in schuldhafter Weise einem neuen Partner zuwendet. Vorliegend konnte die 

Lebensgemeinschaft aber lediglich infolge der Demenz nicht in der bisherigen Weise fortgeführt wer-

den. 

 

 

15. Radfahrer – vor dem Linksabbiegen einordnen und zweite Rückschau 
 

Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen und es sind dabei die 

Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Wer nach rechts abbiegen will, hat sein Fahrzeug möglichst weit 

rechts, wer nach links abbiegen will, bis zur Mitte, auf Fahrbahnen für eine Richtung möglichst weit 

links, einzuordnen, und zwar rechtzeitig. Vor dem Einordnen und nochmals vor dem Abbiegen ist auf 

den nachfolgenden Verkehr zu achten. Vor dem Abbiegen ist es dann nicht nötig, wenn eine 

Gefährdung nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Diese Regelungen gelten auch für Radfahrer. 

 

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf entschiedenen Fall war ein Radfahrer auf einer Straße 

unterwegs und wollte links abbiegen. Ein von hinten kommender Autofahrer setzte jedoch im gleichen 

Moment zum Überholen an und es kam zum Unfall. Der Radfahrer hatte Handzeichen gegeben, sich 

aber nicht zur Fahrbahnmitte eingeordnet und auch keine zweite Rückschau gehalten. Das OLG 

entschied zugunsten des Autofahrers und nahm eine vollständige Haftung des Radfahrers an. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.1.2023 

Sozialversicherungsbeiträge  
27.1.2023 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: Oktober = 122,2; September = 121,1; August = 118,8; Juli = 
118,4; Juni = 117,4; Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3; 
Februar = 112,5; Januar = 111,5 

2021: Dezember = 111,1; November = 110,5 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

